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RundschauI ERSCHLOSSEN
MP

Die Leitung der Schweizer Armee im Frieden
Braucht die Schweizer Armee in Friedenszeiten eine Spitze, bestehend
aus einem einzigen militärischen Chef? Die heutige Diskussion ist nicht
neu, seit Beginn des 20. Jahrhunderts gewinnt dieses Thema in Abstän-
den an Aktualität. Der höchste vorgeschlagene Soldat im Frieden wurde
und wird unter verschiedenen Bezeichnungen geführt: Chef der Armee-
leitung, Armeeinspektor, Friedensgeneral, Chef der Armee.

Tommy R. Franks

-r. Alle Blicke richten sich
momentan nach Afghanistan.
Und Armee-Logistik widmet
diese Spalten nicht wie üblich
Schweizer Persönlichkeiten,
sondern aus Gründen der
Aktualität einem Mann, in des-

sen Händen das Schicksal (oder
Glück) unzähliger Menschen
liegt: Tommy R. Franks, Ober-
kommandierender der US-
Streitkräfte im Krieg gegen die
Taliban und Terroristen.

So schreibt Marc Hujer im
«Tages-Anzeiger» über ihn:
«Franks ist niemals ein auffäl-
liger Mensch gewesen, ihm
fehlt der grosse Auftritt eines
General Norman Schwarzkopf,
dem Oberkommandierenden
der Operation Desert Storm im
Irak.» Franks aber habe in sei-

ner Militärkarriere vieles
erreicht. Er war in Vietnam,
arbeitete im Pentagon, war
zweimal in Deutschland statio-
niert und kämpfte im Golf-
Krieg gegen den Irak. 1995

wurde der Texaner General.
Seine erste grosse Herausfor-

derung in diesem Rang war der

Angriff auf die USS «Cole»
imJemen, bei dem 17 ameri-
kanische Soldaten ums Leben
kamen.

Franks ist heute 56 Jahre alt,
er ist verheiratet, hat eine Toch-
ter und zwei Enkel. Offiziell
ist er im McDill Air Force Base

in Florida Stationen, aber Texas
ist seine Heimat geblieben.

Zur Person selber schreibt
Marc Hujer: «Die Soldaten
schätzen ihn angeblich ebenso
wie seine Vorgesetzten.
(Franks kann mit den Leuten
umgehen>, sagt ein General,
(Franks spricht die Sprache der
Soldaten).»
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1/oiv Oberst Roland K41/dbvsch«.p

Historischer Hinter-
grund

In der alten Eidgenossenschaft,
einem lockeren Staatenbund, hat-
ten die Kantone politisch und
militärisch das Sagen. Die Kan-

tonsregierungen leiteten das Mi-
litärwesen, welches in der Regel
einem Kriegsrat unterstand, mit
politisch/militärischen Führern
als Mitglieder. Im Frieden be-
stand somit eine kollektive Mi-
litärführung, der politischen
Führung des Kantons unterstellt.
Kein Kanton besass in der Eid-
genossenschaft stehende Truppen
(mit Ausnahme der Solddienstre-
gimenter im Ausland). Die Miliz-
verbände wurden nur bei Bedarf
aufgeboten. Damit erschien ein

permanenter militärischer Ober-
befehl gar nicht notwendig. Bei
einem Truppenauszug bzw. krie-
gerischen Ereignissen bildeten
die beteiligten Kantone bzw. ihre
politisch/militärischen Führer im
Felde einen gemeinsamen Kriegs-
rat, welcher den Feldzug leitete.
Die Truppen wurden von einem

temporären Kollektivorgan ge-
führt, welches ad hoc für die

jeweilige Aktion zusammenge-
stellt wurde. Bereits damals war
das Primat der Politik über das

Militär im Frieden und im Krieg
verwirklicht, stellenweise in Per-
sonalunion, da die politischen oft
gleichzeitig die militärischen
Führer waren.

Der Bundesstaat von 1848 ord-
nete sein Militärwesen in der neu-
en Verfassung und gesetzlich in
der Militärorganisation von 1850.

Eine eigentliche eidgenössische
Armee entstand erst mit der total-
revidierten Bundesverfassung
von 1874, deren Militärartikel
entscheidende Neuerangen brach-
ten (Die Gesetzgebung über das

Heerwesen wurde Bundessache).
Den eidgenössischen Räten wur-
den weit reichende Kompetenzen
in Militärfragen eingeräumt (Ge-
setzgebung, Budgethoheit, Ober-
aufsieht und Wahlbefugnisse). Da
der Bundesversammlung ausser-
dem das Verfügungsrecht über
die Armee zusteht, sieht sie sich
in der Stellung des höchsten

Kriegsherrn. Die eigentliche Lei-
tung der Armee verblieb im Frie-
den beim Bundesrat, d.h. beim
Vorsteher des Eidgenössischen
Militärdepartements (EMD).

Gleichzeitig mit den Armee-
korps, als höchste Gliederung der
Armee in Friedenszeiten, wurde
1891 auch die Landesverteidi-
gungskommission (LVK) ge-
schaffen, das oberste Organ des

Vorstehers EMD in Militärfragen
(Wahrung militärisch-fachlicher
Gesichtspunkte).

Zusammensetzung der LVK:
Vorsteher EMD (Vorsitz), vier
Armee korpskomm andant en,
Waffenchef der Infanterie und
Chef des eidgenössischen Stabs-
büros (später Generalstabschef).
Die Schweizer Armee hat erst
seit 1905 eine permantente Funk-
tion eines Generalstabschefs in
Friedenszeiten (damals Kotps-
kommandant Sprecher von Ber-

negg). Überdies wurden 1913 die
Kommandanten von Armeekorps
und Divisionen hauptamtliche
Berufsoffiziere.

Entwicklung vor
und nach dem
Zweiten Weltkrieg

Im Bericht des Generals Wille
über den Aktivdienst von 1914

bis 1918 übte Generalstabschef
Sprecher Kritik an der ungenü-
genden rechtlichen Abgrenzung
der beiden Zustände von Krieg
und Frieden. Die Aktivdienstjah-
re waren weder Krieg noch Frie-
den und eine dazwischenliegen-
de Ordnung fehlte, was sich nach-

teilig auswirkte. Vorgeschlagen
wurde die Schaffung eines
Rechtszustandes der bewaffneten
Neutralität, der jedoch erst nach

dem Zweiten Weltkrieg verwirk-
licht wurde.

Weiterhin hatte sich nach dem

Ersten Weltkrieg gezeigt, dass

Verwaltung und Armee nicht gut

genug voneinander getrennt
waren und der Vorsteher EMD
zu viele Direktunterstellte hatte.

In der Zwischenkriegszeit wur-
den verschiedene Vorschläge zur
besseren Abgrenzung von Mi-
litärverwaltung und Armee, wie
auch zur Reorganisation des

EMD gemacht.

Der Bundesrat unterbreitete den

eidgenössischen Räten 1938 Vor-
Schläge über die Organisation des

Militärdepartements und über die

Sommaire

Le plan directeur d'Armée XXI prévoit une nouvelle fonction de

«général», le chef de Tannée, en temps de paix. De semblables

propositions ont déjà été faites par le Conseil fédéral en 1938;

donc rien de particulier. Après la 2'"" guerre mondiale le poste
d'inspecteur de l'armée n'avait aucune chance devant les Cham-
bres fédérales.

Que dira le Parlement du chef de l'armée prévu, lors des débats

sur la nouvelle législation militaire pour réaliser l'Armée XXI?
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Armeeleitung. Nach geltendem
Recht war der Vorsteher EMD
nicht nur Chef der Militärver-
waltung, sondern er verkörperte
auch die Armeeleitung. In der

Militärverwaltung fehlte jede
Gliederung, dem Vorsteher EMD
waren 15 Abteilungen direkt
unterstellt. Die Reorganisation
des EMD (später auch verwirk-
licht) sah die Schaffung von
Gruppen vor (zur Zusammenfas-

sung von Abteilungen), so eine

Gruppe Generalstab und eine

Gruppe Ausbildung, nebst einer
Direktion der Militärverwaltung
als Verwaltungsabteilung. Damit
verminderte sich die Zahl der dem
Vorsteher EMD unterstellten
Dienststellen um mehr als die
Hälfte.

Komplizierter gestaltete sich die

Lage bei der Armeeleitung. Die
Vorschläge aus der Armee gin-
gen von der Stärkung der Steh
lung des Generalstabschefs bis
zur Einsetzung eines Chefs der

Armeeleitung, wobei die Mei-
nungen im Einzelnen weit aus-
einander lagen.

Der Bundesrat, in Übereinstim-

mung mit der grossen Mehrheit
der LVK, sah statt der Einführung
eines Chefs der Armeeleitung
eine andere Lösung vor:

- Die Kompetenzen der LVK
sollten erweitert werden, vor
allem in Fragen der Ausbil-
dung und Kriegsvorbereitung
(mit Entscheidungskompeten-
zen)

- Die Schaffung eines Chefs der

Militärschulen (Oberwaffen-
chef, später Ausbildungschef)
wurde vorgesehen, der Einsitz
in die LVK erhalten sollte
(anstelle des Waffenchefs der

Infanterie)

- Neu sollte die Stelle eines

Armeeinspektors geschaffen
werden, mit folgenden Aufga-
ben: Gewährleistung der ein-
heitlichen Durchführung der
Vorschriften in der ganzen
Armee, Prüfung der Kriegsbe-
reitschaft und umfassendes
Inspektionsrecht. Der Armee-
inspektor war in der LVK als

Stellvertreter des Vorsitzenden
(Vorsteher EMD) vorgesehen
und in allen Armeefragen sein

unmittelbarer Mitarbeiter.

Die beschriebenen Punkte fanden

Eingang ins Bundesgesetz vom
22. Juni 1938 über die Änderung
der MO, das die Organisation des

EMD und der Armeeleitung neu
festlegen sollte. Das neue Gesetz
hätte als grosse Neuerung den
stark umstrittenen Armeeinspek-
tor (sogenannter Friedensgeneral)
einführen sollen. Es ist in Folge
der Kriegsereignisse (Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges) nicht
mehr in Kraft gesetzt worden.
Vor Ablauf der Referendungs-
frist trat der Aktivdienstzustand
ein. Nur Teile des Gesetzes wur-
den vom Bundesrat später durch
Vollmachtenbeschluss in Kraft
gesetzt. Der Armeeinspektor trat
nie in Funktion. Während des

Aktivdienstes von 1939 bis 1945,
nach erfolgter Wahl des Generals,
trat die LVK ausser Funktion.

Im Dezember 1945 erklärten sich
die eidgenössischen Räte im Ein-
vernehmen mit dem Bundesrat
einverstanden, die Stelle des

Armeeinspektors bis auf weiteres
nicht zu besetzen und die ent-
sprechenden gesetzlichen Bestim-

mungen nicht in Kraft zu setzen
bzw. die vorläufige Ausserkraft-
Setzung der Bestimmungen über
den Armeeinspektor auf dem

Vollmachtenwege vorzunehmen.
Parlament und Bundesrat hatten
schwere sachliche Bedenken

gegen die Stelle des Armeein-
spektors. Der Bundesrat sah in
der Schaffung eines Armeein-
spektors eine Überorganisation
der Armeeleitung im Frieden wie
auch eine Unklarheit in der Aus-
Scheidung der Kompetenzen.

General Guisan bemängelte in
seinem Bericht über den Aktiv-
dienst von 1939 bis 1945, dass

der Armeeinspektor zu enge und

ungenaue Kompetenzen habe; er
befürwortete die Ernennung eines
obersten Verantwortlichen für die
Armee in Friedenszeiten.

Einen Oberbefehlshaber im Frie-
den oder Friedensgeneral hatten
aber Bundesrat und eidgenössi-
che Räte bereits 1939 bei der

Behandlung der Militärgesetz-
revision abgelehnt. Zwischen
einem mit weitgehender Befehls-

gewalt und Verantwortung aus-

gestatteten Friedensgeneral und
dem Vorsteher EMD hätten sich
viele Konfliktmöglichkeiten erge-

Oberst i Gst Peter Wanner
in der A-LoG-Gastkolumne

Es gäbe viel zu sagen, zu schreiben, richtig zu stellen!
(Zum Artikel von Oberst Roland Haudenschild «Armeeleitbild
XXI, wie weiter?» in der Armee-Logistik 10/2001.) Doch vorerst
einmal zu drei Punkten;

1. Der Verfasser des titelerwähnten Artikels schreibt: «Der 7«/?a/f t/er
Äe/Zimg/za/ime« zum Trmee/ezYi/M war überwiegend brift'sc/i, zu/« 7ez7

negativ bi.s ai/e/menrf (zt/rwcA: an den Absender/ was vom FÄS' gerne
Aerwniergespieft wird.» Ich vertrete zwar nicht das ganze VBS und möch-
te auch nichts herunterspielen, jedoch will ich als einer der sogenannten
«VBS-Planer» klarstellen:

Äanto/wregierunge«: Von den 26 Kantonsregierungen beurteilen deren
22 das Konzept Armee XXI als zweckmässig.

Parteien; Während einerseits eine professionalisierte Armee im Verbund
mit der europäischen Sicherheitsarchitektur ohne Wehrpflicht und Miliz-
system gefordert wird (SPS), wird das Konzept Armee XXI andererseits

vor dem Hintergrund einer angestrebten Widerstandsarmee ebenso

grundsätzlich verworfen (SVP, SD). Nochmals eine andere Auffassung
vertreten Les Verts. Eine Partei fordert eine geringere Gewichtung der
Zusammenarbeit mit dem Ausland (EDU), eine andere eine höhere Pri-
orisierung der Raumsicherung (FDP). Einverstanden mit der Grundaus-

richtung der Armee XXI sind die CVP, CSP und LPS.

Orga/i/.sat/o«en zz«/7 £7«ze?pe/-so«e«: 23 Organisationen beurteilen das

Konzept Armee XXI als grundsätzlich taugliche Grundlage, zwei Orga-
nisationen verlangen eine profunde Überarbeitung unter Anpassung des

Zeitplanes und 11 Organisationen lehnen das Konzept ab. 70 Organisa-
tionen und Einzelpersonen äussern sich lediglich zu Teil- oder Einzel-
aspekten.

2. Als ein weiteres Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens notiert der
Verfasser: «Dz« C/ieftfes /W/Y/Aèeré/cZzes Ferte/üz'gzmg (CTze/t/er Tz-meeJ
z'sf gar «z'c/zt «oiweat/ig.» Tatsache ist, dass die Funktion «Chef der

Armee» grossmehrheitlich begrüsst wird, nicht aber die Bezeichnung als

«Chef des Politkbereiches Verteidigung».

3. «XusMÄ/zzgsfamzepft'o» - ein« Fe/'/ängerzmg c/er PeÄnü/enmg (7?7

wa/zrec/iez'n/z'c/z isf <2z'e SeÄnüe«sc/iw/e gemein)) wirr/ zzzm 7e/7 a/s Leer-
/an/'abgeie/2«i. Die iangere Gnz«<7ausWMu«g mzzss...»

Wahrheit ist, dass niemand die Verlängerung der Grundaubildung unter
dem Aspekt von «Leerlauf» in Frage gestellt hat. Von bedeutenden Mehr-
heiten wird verlangt:
- Die Dauer der Grundausbildung muss militärisch einleuchtend begrün-

det werden;
- Die Dauer der Grundausbildung nuiss von der Wirtschaft und Gesell-

schaft als notwendig und sinnvoll akzeptiert werden;
- Die Dauer der Grundausbildung muss bedrohungs- und auftragsgerecht

sein;

- kürzere Grundausbildung prüfen, respektive verwirklichen;
- Keine Benachteiligung der zivilen Ausbildung durch militärische Grund-

ausbildung, Besprechung und Überprüfung mit Wirtschaft;
- bessere Abstimmung der militärischen Grundausbildung mit Studium

ist notwendig, Möglichkeit der Zweiteilung der Grundausbildung anbie-
ten.

Die während der Vernehmlassung vorgebrachten Kritiken haben weitge-
hend konstruktiven Charakter und führen zu Verbesserungen im Armee-
leitbild, die wertvoll sind und auch von den Armeeplanern getragen wer-
den.

Das VBS hat im Auftrag des Bundesrates ein taugliches Armeekonzept
mit flexiblem Weiterentwicklungspotenzial erarbeitet. Nun ist es Sache

der politischen Behörden, die drängenden Entscheide in umfassender Ver-
antwortung zu fällen.

De/- Tutor OhersZ z Gsf Peter Wan«e/- z'st C//e/ Ker/zteam Trmee XW. - Die
Ko/wffmAten äussere« /Tire persön/zc/ze A7em««g unä müsse« sz'eA «ic/zt z/zzöe-

t/mg/ m/Y yewer t/er iÜet/a&ft'o« t/ec/ce«.
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Rundschau I Schweizer Armee

Fortsetzung «Die Leitung der
Armee im Frieden»

ben. Die Revision der MO,
beschlossen 1947, brachte eine

Neuordnung der Armeeleitung im
Frieden. Auf die Einführung eines

Armeeinspektors als auch eines

Friedensgenerals wurde verzieh-
tet. Der Vorrang der zivilen
Gewalt gegenüber der militari-
sehen Gewalt wurde dadurch
unterstrichen und damit saktio-
niert. dass die Schweizer Armee
im Frieden keine hierarchische
Spitze aufweist.

Der Bundesrat leitet als oberste
Instanz (vorbehaltlich der Rech-
te des Parlaments) das schweize-
rische Militärwesen; das EMD
besorgt die Geschäfte. Der Chef
EMD ist als Magistrat und Mit-
glied der Regierung auch ober-
ster Vorgesetzter der Militärhicr-
archie.

Der LVK wurden als Ausgleich
in militärischen Fragen gewisse
selbständige Entscheidungsbe-
fugnisse eingeräumt, die für den

Armeeinspektor vorgesehen war-
en.

Diese grundsätzliche Lösung von
1947 wurde bei der Neuum-
Schreibung der Leitungsorganisa-
tion des EMD 1966 bestätigt.
Seither gab es nur Ergänzungen,
so die Schaffung der Gruppe
Rüstung 1967 mit dem Rüstungs-
chef als Mitglied der LVK.

Armee 95 und
Armee XXI

Die Realisierung der Armee 95

führte zur Reorganisation der

Militärverwaltung, das heisst zum
EMD 95 (in Kraft ab 1. Januar
1996). Das Teilstreitkräftemodell
der Armee bringt vor allem eine

Kompetenz- und Aufgabenaus-
Scheidung zwischen General-
Stabschef und Ausbildungschef,
nebst neuen Bezeichnungen. Dem
Chef EMD direkt unterstellt sind
das Generalsekretariat, der Ge-
neralstab, das Heer, die Armee-
korps, die Luftwaffe und die

Gruppe Rüstung. Der Bundesrat
erklärt unter anderem zu den Ver-
besserungen, dass auf eine mono-

kratische militärische Fiihrungs-
spitze mit einem Friedensgeneral
verzichtet wird.

Ab dem 1. Januar 1998 heisst das

EMD neu Departement für Ver-
teidigung, Bevölkerungsschutz
und Sport (VBS). Die KML wird
in Geschäftsleitung (GL) VBS
umbenannt. Sie behandelt grund-
legende Fragen der Sicherheit des

Landes, des Schutzes der Bevöl-
kerung und des Sports. Vorsit-
zender ist der Chef VBS, Mit-
glieder sind der Generalsekretär,
der Generalstabschef, der Chef
Heer, die Kommandanten der

Armeekorps, der Kommandant
der Luftwaffe und der Rüstungs-
chef.

Im Frieden teilen sich folgende
Organe/Personen in die Armee-
leitung (mit verschiedenen Auf-
gaben und Verantwortungsberei-
chen):

- Bundesversammlung

- Bundesrat

- Chef VBS

- Mitglieder Geschäftsleitung
VBS.

Der Bundesrat hat im Prozess der

Planung der Armee XXI am 21.
Februar 2001 einen Vorentwurf
zum Armeeleitbild XXI (ALB
XXI) vorgelegt. An der Spitze der
Armee soll demnach ein Chef der
Armee stehen. Der Chef der
Armee wäre für die Entwicklung
und Führung der Armee verant-
wortlich, würde die beiden Teil-
Streitkräfte Heer und Luftwaffe
wie auch die höhere Kaderaus-

bildung führen und über den
Generalstab verfügen. Ferner ist
er vorgesehen, eine GL mit den

Kommandanten Heer und Luft-
waffe, dem Chef Generalstab und
dem Kommandanten höhere Ka-
derausbildung zu führen. Als Be-

gründung für die Schaffung eines
Chefs der Armee wird angeführt:

- Klare Führungsverhältnisse

- Dem Chef VBS wird die
politische Führung erleichtert

- Reduktion der Unterstellten
des Chefs VBS von sieben
auf einen.

Der Entwurf vom 2. Mai 2001

zu einem ALB XXI sieht eben-
falls einen Chef der Armee für
die Armeeführung vor. Neu ist

die Bildung einer GL Verteidi-

gung (für den Verteidigungsbe-
reich zuständig) in welcher je-
doch der Chef VBS den Vorsitz
hat. Der Chef der Armee ist nur
noch ein Mitglied neben den
bereits oben Erwähnten, (gemäss
Vorentwurf).

Gleichzeitig mit dem ALB XXI
sollen auch das Militärgesetz
(MG) und die Armeeorganisati-
on (AO) revidiert werden. Ge-
mäss AO wird die Armeeführung
generell festgelegt; sie besteht aus
dem Chef der Armee, welchem
Generalstab und Führungsstab
der Armee unterstellt sind. Arti-
kel 6 der AO bestimmt, dass dem

Chef der Armee die Führung der
Armee und deren Verwaltung bis

zur Wahl eines Oberbefehlsha-
bers obliegen. Es soll das Bin-
deglied zwischen dem Chef VBS
(Politik) und der Armee bilden.

In der Zusammenfassung der

Vernehmlassung zum ALB XXI,
zum MG und zur AO ist gemäss
VBS die Funktion der Chefs der
Armee grossmehrheitlich be-

grüsst worden, nicht aber die Be-

Zeichnung als «Chef des Poli-
tikbereiches Verteidigung». Vor-
Schläge wollen diese Funktion
auch besser als Kommandant der
Armee benennen. Da der Chef der
Armee gemäss ALB XXI als Kor-
pskommandant vorgesehen ist,
wird unter anderem auch eine
bessere gradmässige Unterschei-
dung von seinen Unterstellten
vorgeschlagen. Die Entwürfe
ALB. MG und AO zeigen, dass

bezüglich Armeeleitung alles
offen ist und die neue Funktion
eines Chefs der Armee weder
rechtlich noch formal-materiell
definiert ist. Beharrt der Bundes-
rat in der Botschaft über die

Militärgesetzgebung auf dem
Chef der Armee, ist es am Par-
lament die notwendigen Korrek-
turen vorzunehmen. Der Bun-
desrat stellte 1995 (EMD Reor-

ganisation) fest, dass der Gene-
ralstabschef die politischen in
militärische Vorgaben für Fleer,
Luftwaffe und Rüstung umsetzt
und die Einsätze der Armee vor
der Wahl eines Oberbefehlsha-
bers leitet.

In seiner Vorlage über die Orga-
nisation des Militärdepartements
und über die Armeeleitung von
1938 erwähnt der Bundesrat auch

die Aussagen die General Wille
in seinem Bericht über den Aktiv-
dienst von 1914 bis 1918 gemacht
hat:

«Einem einzigen Manne <die

gesamten Aufgaben der Armee>

zu übertragen, lehnt der General
ab, u.a. weil damit der Chef des

Militärdepartements zum Stroh-

mann würde.»

Ein Denkzettel für die heutige
Politik und die Politiker?

Bald 21 Wochen in
die RS

-r. Noch im Mai hatte der Bun-
desrat darauf bestanden, dass

die Rekrutenschulen von heu-
te 15 auf 24 Wochen zu ver-
längern seien, um den Ausbil-
dungsstand der Schweizer
Armee wieder zu erhöhen. Die-
se «Maximallösung» wurde
von Aussenstehenden von
Anfang an kritisch aufgenom-
men.

Nun will sich der Chef VBS
Samuel Schmid mit einer Ver-
längerung der RS auf 21

Wochen bescheiden. Und der
Bundesrat hat seinem Antrag
kürzlich grundsätzlich zuge-
stimmt - und damit die inter-
ne Diskussion über eine bloss

18-wöchige RS beendet. Nach
einer Meldung des «Tages-
Anzeigers» soll dieser Ent-
scheid noch formell besiegelt
und zusammen mit der ganzen
Armeereform ans Parlament
weitergeleitet werden.

Wie es den Anschein macht,
soll der Verzicht auf drei
zusätzliche RS-Wochen nicht
mit einem zusätzlichen Wie-
derholungskurs kompensiert
werden. Ebenso ist zu erwar-
ten, dass es beim früher vor-
geschlagenen Bestand von
120 000 bis 140 000 aktiven
Armeeangehörigen und bei
sechs dreiwöchen WK im Jah-

resrhythmus bleibt. Zusammen
mit einer 21-wöchigen RS

resultiert daraus eine Verkiir-
zung der angestrebten Dienst-

pflicht von 280 auf 260 Tage.

Ob sich das Parlament mit die-

sem Vorschlag zufrieden gibt,
wird sich nächstes Jahr wei-
sen.
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Armeeleitbild XXI
unter Beschuss

«Herr Bundesrat, wieso wird das
Unteroffizierskader oft einfach ver-
gessen oder vernachlässigt ...?>

: :I##.
- Zum
jaNgl^ Konzeptionsstreit

131 dfe Schweizer
.Jp S Milizarmee

PRO £3 LIBERTAT E

Druckfrisch

-r. Über das Armeeleitbild XXI
scheiden sich die Geister. Allein in
dieser Ausgabe von Armee-Logis-
tik prallen verschiedene Meinungen
der Experten und Fachleute aufein-
ander. Und wer mitreden und mit-
diskutieren will, kommt nicht dar-
um herum, sich vertieft mit der
umfangreichen Materie auseinander

zu setzen.

Pro Libertate - Schweizerische
Vereinigung fur Freiheit, Demokra-
tie und Menschenwürde - gab unse-
rem Mitarbeiter Heinrich L. Wirz,
freischaffender Militärpublizist und

Strategieberater, den Auftrag, die
Vernehmlassungsantwort der Verei-
nigung an das VBS zu redigieren und
für die Öffentlichkeit zu erweitern.
Nun liegt die Broschüre druckfrisch
vor: «Armeeleitbild XXI unter
Beschuss - Zum Konzeptionsstreit
um die Schweizer Armee». Dazu
Werner Gartenmann. Präsident, im
Vorwort: «Über vier Entwicklungen
und Zustände sind wir äusserer-
dentlich besorgt. Erstens über den

zum Teil unbefriedigenden Zustand
der Armee 95 und die ausbleiben-
den Gegenmassnahmen. Zweitens
über die abgehobene theoretisch-
technokratische Armeeplanung, die
bisher keinerlei sachliche Bedenken
und anderslautende begründete Vor-
Schläge berücksichtigt hat. Drittens
über den selbst auferlegten und

unnötigen Zeitdruck in der Ein-
Führung der Armee XXI. Viertens
über die Entwicklung der Armee
weg von dem verfassungsmässig und
im Volk verankerten einzigartigen
Milizsystem schweizerischer Prä-

gung in Richtung einer teilberufli-
chen Wehrpflichtarmee nach aus-
ländischem Muster.»

Schriftenreihe Pro Libertate Nr. 15,
ISBN 3-9521945-2-2, Postfach,
3000 Bern 11, info@prolibertate.ch

l/otv /WEW/MP 4. SCHl/lEf?

Die in der Arbeitsgemeinschaft
A XXI vertretenen Präsidenten
des Schweizerischen Fourierver-
bandes SFV, Schweizerischen
Feldweibel-Verbandes SFwV,
des Verbandes Schweizer Militär-
Küchenchefs VSMK und der
Instruktoren Vdl schickten Bun-
desrat Samuel Schmid einen per-
sönlichen Brief mit brisantem
Inhalt. Darin drücken sie die

Besorgnis aus, wie die Diskus-
sionen im Zusammenhang mit
dem Ausbildungsmodell der
Armee XXI stattfänden. Die er-
klärten Absichten im «Optionen-
papier», in der «Konzeptionsstu-
die Ausbildung XXI», in den
«Politischen Leitlinien zum ALB
XXI» und in den «Entwürfen
ALB XXI», nämlich die Selekti-

on, die Ausbildung und den Stel-
lenwert des Gruppenführers zu
verbessern, müssten konsequent
umgesetzt werden.

Warum werden die
Probleme nicht dort
gelöst, wo sie sind?

Denn das Problem, genügend und

gute Berufs- und Zcitunteroffi-
ziere alimentieren zu können,
könne kaum gelöst werden,
indem die Ausbildung des Grup-
penführers (und somit sein Stel-

lenwert) noch geringer werde als
heute (A 95). «Das Unteroffi-
zierskader, welches 75 Prozent
des Kaders der Armee XXI dar-
stellt, wird auf höchster Stufe oft
einfach vergessen oder vernach-

lässigt, weil wir bei allen wich-
tigen internen Diskussionen, nota
bene selbst wenn es um die

Zukunft des Unteroffizierskorps
geht, nicht vertreten sind», gibt
die Uof A XXI zu bedenken. Die
Unteroffziere hätten keinen direk-
ten Ansprechpartner in der

Armeeführung, der sich mit dem

unteren Kader der Armee identi-
fiziere, diesen wichtigen Dialog
führe und sich mit deren Ideen,

Forderungen und Problemen per
Aufgabe auseinandersetze. Den
Unteroffizieren fehle ein Für-

Arbeitsgemeinschaft
SFV, SFwV, VSMK, SUOV, Vdl

Sprecher, der sich den Anliegen
der Unteroffiziere annehme und
diese am richtigen Ort und zur
rechten Zeit, zum Beispiel in den

Geschäftsleitungssitzungen/Pro-
jektleitungen, in den entschei-
denden Diskussionen einbringe.

Das «Unteroffiziers-

problem» der Armee

Unbeantwortet bleibt dabei bei-

spielsweise der Vorschlag, dem
Kommandanten BUSA in der A
XXI die Anwaltsfunktion für den

grösseren Teil des Armeekaders
zu übertragen. Die Interessen und
Bedürfnisse des Unteroffiziers-
korps sollen nämlich gleichbe-
rechtigt in die Armeeführung ein-
fliessen können. Allfällige Mehr-
kosten stünden im Vergleich zum
Nutzen, das «Unteroffizierspro-
blem» der Armee endlich kon-
kret anzugehen, in keinem dis-

kussionswiirdigen Verhältnis.

Und für die ungleiche Tatsache,
dass die wenigen Frauen in unse-
rer Armee (weniger als 1 Prozent
des Armeebestandes) ihre Anlie-
gen über einen Brigadier ein-
bringen können, dafür bringt die
Uof A XXI wenig Verständnis
auf.

Schliesslich legen die Verfasser
des Briefes auch darüber ihren
Unmut frei, dass sie noch nicht
im Besitz der letzten Fassung des

ALB sind und somit keine
Ahnung haben, ob - und wenn
ja - welche Anträge der Unter-
Offiziere übernommen wurden.

Info-Thek

Internet: www.unteroffiziere.ch

In Kürze

Offiziere angeklagt

-r. Für den Gasunfall in einer

Toggenburger Rekrutenschule
müssen sich zwei Offiziere und
ein Korporal vor Gericht ver-
antworten. Gegen sie ist jetzt
Anklage wegen mehrfacher
Körperverletzung erhoben wor-
den, wie der zuständige Audi-
tor bestätigte. Er folgte dem
Antrag des militärischen Unter-
suchungsrichters. Wann der
Prozess vor dem Divisionsge-
rieht VI stattfindet, steht noch
aus.

Stimmenfreigabe zu Armee-
abschaffung

-r. Die Delegierten der SPS

beschlossen zur Armeeab-
Schaffungs-Initiative Stimm-
freigäbe (80 : 71) gegen den

Antrag der Geschäftsleitung,
die ein Ja empfohlen hatte. Ein-
stimmig war das Ja zur GSoA-
Initiative zur Einführung eines

freiwilligen zivilen Friedens-
dienstes. - Hingegen: Die SP-

Frauen sagen Ja zu den beiden
Initiativen, die am 2. Dczcm-
ber zur Abstimmung kommen.

Militärhelikopter-Unfall

-r. Beim Absturz eines Schwei-
zer Armeehelikopters vom Typ
Alouette III sind alle vier Insas-

sen ums Leben gekommen. Der
Fleh touchierte vermutlich
unweit von Crans-Montana ein
Kabel.

FDP will Fichierpraxis

-r. Nach der Fichenaffäre habe

man überreagiert, ist die FDP

überzeugt. Die eingebauten
Stolpcrsteine will sie jetzt aus-
räumen. Begründet wird die

Forderung auch mit dem jüng-
sten Terroranschlag in den
USA.

Dino Bellasi

-r. Die Voruntersuchung gegen
den mutmasslichen Millionen-
betrüger Dino Bellasi steht vor
dem Abschluss. Der Prozess
kann möglicherweise vor
einem bernischen Gericht statt-
finden, aber erst 2002.
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Bedrohtes Ansehen der Schweiz
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Bevölkerungsschutz für neue
Herausforderungen gewappnet Von Obers 7" He/nr/ch W/rz

VON Kare IMD/MFR

Die Terroranschläge vom
11. September und die
darauf folgenden Vor-
kommnisse belegen es:
Im letzten Jahrzehnt hat
sich die Gefährdung der
Schweiz gewandelt.
Nach dem Ende des Kai-
ten Krieges rücken
Katastrophen und Not-
lagen ins Zentrum. Terro-
rismus gehört in diese
Gefahren-kategorie. Das
neue Konzept Bevölke-
rungsschutz trägt die-
sem Wandel Rechnung.

Nach der positiv verlaufenen Ver-
nehmlassung und der Verab-
schiedung durch den Bundesrat

gelangt das Reformprojekt nun
ins Parlament. Das «Bundesge-
setz über den Bevölkerungsschutz
und den Zivilschutz» sollte somit
plangemäss 2003 in Kraft treten
können. Als Hauptpunkte der
Reform lassen sich nennen:

Ausrichtung des Bevölke-
rungsschutzes primär auf Ka-

tastrophen und Notlagen,
sekundär auf bewaffnete Kon-
flikte: Katastrophen und Notla-
gen zeichnen sich aus durch hohe
Eintretenswahrscheinlichkeit und
keine oder nur kurze Vorwarn-
Zeiten.

Bevölkerungsschutz als ziviles
Verbundsystem: Die Aufgaben-
Zuordnung an die Partnerorgani-
sationen orientiert sich an deren

Kernkompetenzen. Die Polizei,
die Feuerwehr, das Gesundheits-
wesen und die technischen Be-
triebe bilden die eingespielten
Ersteinsatzmittel. Der Zivilschutz
ist das Mittel der zweiten Staffel
zur Erhöhung der Durchhalte-
Fähigkeit.

Modularer Aufbau und diffe-
renzierte Bereitschaft: Das

komplexe und dynamische
Gefährdungsspektrum verlangt
einen möglichst flexiblen Einsatz
der Mittel. Basierend auf den

Ersteinsatzmitteln wird der Be-

völkerungsschutz je nach Art,
Grösse und Ausmass des Ereig-
nisses modular aufgebaut. Die
Einsatzbereitschaft kann durch
die Behörden situationsgerecht
erhöht werden. Nicht zeitkritische
Massnahmen werden in die söge-
nannte Aufwuchszeit verschoben.

Klare Aufgaben- und Kosten-
teilung zwischen Bund und
Kantonen: Die Kantone sind für
den Bereich der Katastrophen und

Notlagen zuständig, beim Bund
verbleiben der bewaffnete Kon-
flikt und bestimmte Katastrophen
(z. B. erhöhte Radioaktivität, Epi-
demien). Er wird zudem koordi-
native Aufgaben übernehmen.
Entsprechend den Kompetenzab-
grenzungen wird auch die Kos-
tenteilung vollzogen (Zuständig-
keitsfinanzierung statt Beitrags-
Finanzierung).

Personelles: Verbundsystem,
Regionalisierung und Neuaus-
richtung erlauben einen Bestan-
desabbau bei den Milizorganisa-
tionen Feuerwehr und Zivil-
schütz. Die neu gemeinsam
durchgeführte Rekrutierung von
Armee- und Zivilschutzangehöri-
gen, die in einer Übergangslösung
bereits 2002 anläuft, ergibt eine

optimierte Zuteilung. Die Armee
hat dabei weiterhin Vorrang. Die
Schutzdienstpflicht wird zeitlich
verkürzt und fällt nach erfüllter
Militärdienstpflicht weg. Die
Reduktion der Grundfunktionen
im Zivilschutz hat einen poly-
valenten Einsatz der Zivilschutz-
angehörigen zum Ziel und bringt
eine verlängerte Ausbildung mit
sich.

Schutzbauten: An der Schutz-

raumbaupflicht wird grundsätz-
lieh festgehalten. Allerdings sol-
len mit einer gezielten Steuerung
nur noch vorhandene Lücken
geschlossen werden; die Bau-
pflicht wird zudem stark redu-
ziert. Auf Grund des hohen Aus-
baustandes besteht bei den

Schutzanlagen kaum mehr Bau-
bedarf. Das Schwergewicht liegt
auf der Werterhaltung der noch
notwendigen Schutzanlagen.

Der Schreibende hat Ende
September/Anfang Oktober
am Jahreskongress der
Europäischen Militärfach-
presse-Vereinigung (EMPA)
in Ungarn teilgenommen, wo
er ebenfalls die Interessen
der Armee-Logistik vertrat. Er

hat die Wirkung der
Schreckensnachrichten aus
der Schweiz auf Herausge-
ber, Redaktoren und Publi-
zisten aus zahlreichen Län-
dem wahrnehmen müssen.

Die beinahe unfassbare Meldung
über den Mordanschlag vom 27.

September in Zug und der Nie-
dergang der Swissair verursach-
ten auch bei den ausländischen

Kollegen grosse Bestürzung. Die
schweizerischen Teilnehmer wur-
den vielfach gefragt, weshalb der-
art unglaubliche Vorkommnisse
ausgerechnet in ihrem Lande ge-
schehen können. Die Darstellung
unserer Sicherheits- und Militär-
politik im Informationsteil des

EMPA-Kongresses verursachte
noch mehr Fragen. Die bevorste-
hende Abstimmung über die
zweite Volksinitiative zur Ab-
Schaffung der Armee überstieg
die Vorstellungskraft mancher
Teilnehmer.

Sicherheit gefähr-
det?

Warum, wurde ich unter ande-

rem gefragt, kann sich bei einem

Bürger eines direktdemokrati-
sehen Landes ein derartiger Flass

auf die Behörden ansammeln?
Wie kann sich ein bewaffneter
Attentäter ungehinderten Zugang
zu einem Parlamentssaal ver-
schaffen und dort minutenlang
herumschiessen? Fiat denn im
Lande der ausserdienstlichcn
Waffenträger niemand den ver-
rückten Amokschützen unschäd-
lieh machen können?

Wie, lautete eine weitere Frage,
hat der militärdienstuntaugliche
und vorbestrafte Täter mit
behördlicher Bewilligung ein
Sturmgewehr eiwerben können?
Kämen Ausländer in der Schweiz
auf diese Weise ebenfalls in den

Besitz einer Handfeuerwaffe?
Wie ist der Gebrauch der per-
sönlichen Dienstwaffe für
Armeeangehörige geregelt? Darf
diese auch zum Selbstschutz ein-

gesetzt werden? Trifft es zu, dass

unbewaffnete Angehörige der
Schweizer Armee in ihrer dienst-
freien Zeit durch junge Auslän-
der tätlich angegriffen und ver-
letzt worden seien? Gefragt wur-
de auch, ob denn die innere
Sicherheit in unserem Lande noch
gewährleistet sei.

Armee abschaffen?

Kein Zweifel: Europäische
Militärfachleute und -publizisten
zollen dem schweizerischen
Wehrwesen nach wie vor hohe

Anerkennung. Hervorgehoben
werden das Milizsystem mit der

Wechselwirkung zwischen Beruf
und Militär, die Dienstpflicht und

-dauer, die Verbundenheit mit
dem Volk, die Heimfassung von
Bekleidung und Ausrüstung so-
wie der im Verhältnis zum Zeit-
aufwand hohe Stand der Ausbil-
dung. Die diesbezüglichen Rück-
schritte der «Armee 95» gegen-
über der «Armee 61» scheinen
im Ausland wenig wahrgenom-
men und in der Militärfachpres-
se durch die Ankündigung der
«Armee XXI» verdrängt worden
zu sein.

Die Stellung der
Schweiz

im Vergleich mit sieben Ländern
in der am EMPA-Kongress ver-
teilten Broschüre des Verteidi-
gungsdepartements (VBS) «Kos-
ten der Landesverteidigung» ist
mit zustimmender Aufmerksam-
keit zur Kenntnis genommen
worden. Flingegen ist der nach
1989 zweite Versuch der Militär-
gegner, die Schweizer Armee per
Verfassungsänderung abzuschaf-
fen, auf vollständiges Unver-
ständnis gestossen. Schon nur die

entsprechende Möglichkeit dazu
bedarf jeweils einer Erklärung
unserer Volksrechte. Die andau-
ernden Versuche zur Zerstörung
unseres Wehrwesens verbreiten
Unsicherheit im Ausland.
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